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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Eine Motion Darbellay (cvp, VS) gegen ein Überstrapazieren des Solidaritätsprinzips in
der obligatorischen Krankenversicherung überwies der Nationalrat diskussionslos.
Konkret fordert die Motion, ausländische Forschende und Dozierende, welche in der
Schweiz arbeiten, in Zukunft ohne Ausnahmen der Versicherungspflicht gemäss KVG zu
unterstellen. Nach aktueller Rechtslage müssen solche Personen zwar eine
Versicherung mit einem gleichwertigen Versicherungsschutz vorweisen, können diese
aber bei einer spezialisierten, nicht offiziellen Kasse abschliessen, welche aufgrund der
Risikoselektion tiefere Prämien anbieten kann. 1

MOTION
DATUM: 28.09.2012
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies ohne Debatte eine bereits im Vorjahr vom Nationalrat
angenommene Motion Darbellay (cvp, VS), welche die künftige ausnahmslose
Unterstellung in der Schweiz arbeitender ausländischer Forschender und Dozierender
unter die Versicherungspflicht gemäss KVG fordert. 2

MOTION
DATUM: 18.03.2013
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer überwies ein Postulat Darbellay (cvp, VS), das den Bundesrat
beauftragt, einen Bericht über die Kriterien für die Repräsentativität bei der
Unterzeichnung von Tarifverträgen im Gesundheitswesen zu verfassen. Anlass dazu gab
ein Konflikt im Bereich der Physiotherapie: Der Taxpunktwert der Physiotherapeuten
war seit 1998 nicht nach oben angepasst worden, was laut dem Postulanten daran liege,
dass die Santésuisse-Tochter Tarifsuisse ihren Vertrag nicht mit dem grössten
Physiotherapeutenverband, sondern mit einem kleineren, nur regional aufgestellten
Verband abgeschlossen habe, der nicht repräsentativ sei. 3

POSTULAT
DATUM: 11.09.2013
FLAVIA CARONI

Im Mai 2018 legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Neuregelung der
Zulassung von Leistungserbringenden vor, welche die zeitlich begrenzte
Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringenden ablösen soll. Die Vorlage will die
Anforderungen an die Leistungserbringenden erhöhen, die Qualität und
Wirtschaftlichkeit ihrer Leistungen steigern und den Kantonen ein Kontrollinstrument
für das Leistungsangebot in die Hand geben. Aufgrund der Vernehmlassungsantworten
hatte der Bundesrat in der Zwischenzeit einige Änderungen an der Vorlage
vorgenommen: Neu sollen die Kantone für die Zulassungssteuerung und die Aufsicht
über die Einhaltung der Auflagen zuständig sein, nicht mehr die Versicherer. Zudem
wurde die zweijährige Wartefrist für die Leistungserbringenden vor Zulassung zur
Leistungserbringung im Rahmen der OKP durch eine mindestens dreijährige Tätigkeit an
einer schweizerischen Weiterbildungsstätte ersetzt. 

Im Sommer 2018 beriet die SGK-NR die Botschaft des Bundesrats und trat ohne
Gegenstimme auf die Vorlage ein. Sie ersetzte insbesondere einige Kann- durch Muss-
Bestimmungen und erweiterte den Geltungsbereich der Regelungen auf den
ambulanten Spitalbereich. Ärztinnen und Ärzte sollen sich zur Zulassung zur OKP einer
zertifizierten Gemeinschaft gemäss EPDG anschliessen müssen. Zudem soll ein Register
über die ambulant tätigen Leistungserbringenden die Transparenz erhöhen. Die
Kommission verabschiedete ihren Vorschlag mit 16 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

In der Wintersession 2018 folgte die Erstbehandlung der Vorlage im Nationalrat. Ruth
Humbel (cvp, AG) und Raymond Clottu (svp, NE) präsentierten sie dem Rat, der ohne
Gegenantrag auf die Vorlage eintrat. Unbestritten waren die Änderungen der Kann-
Formulierungen; erste Diskussionen gab es zur Frage, ob Leistungserbringende für die
Zulassung zur OKP zwei Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ein
Jahr an einem Spital mit Grundversorgung – wie es die Kommission wollte – oder drei
Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte – wie es eine Minderheit Humbel
vorschlug – gearbeitet haben müssen. Hier wurde diskutiert, ob es sinnvoller sei, dass
frei praktizierende Ärztinnen und Ärzte – häufig Spezialistinnen und Spezialisten – auch
als Grundversorgende gut ausgebildet seien, oder ob es relevanter sei, dass sie länger in

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.05.2018
ANJA HEIDELBERGER
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ihrem Spezialgebiet arbeiteten. Mit 170 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschied
sich der Rat in dieser Frage für die Minderheit und somit für eine stärkere
Spezialisierung der Leistungserbringenden. 
Besonders umstritten war die Frage, ob die Kantone die Möglichkeit erhalten sollen,
den Vertragszwang zwischen Versicherern und Leistungserbringenden aufzuheben,
solange Unter- und Obergrenzen an Ärztinnen und Ärzten nicht erreicht werden. Diesen
Vorschlag der Kommission lehnte eine Minderheit Ruiz (sp, VD) ab. Stattdessen wollte
sie den Kantonen die Möglichkeit geben, andere Zulassungskriterien zu definieren. Der
Rat folgte jedoch gegen den Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion sowie
einzelner Mitglieder anderer Fraktionen mit 126 zu 57 Stimmen (bei einer Enthaltung)
mehrheitlich der Kommissionsmehrheit. Ähnliche Lager zeigten sich auch bei der
Frage, ob den Versicherern und den Versichererverbänden ein Beschwerderecht
bezüglich Bandbreiten und Höchstzahlen zustehen soll oder nicht. Die Mehrheit des
Nationalrats sprach sich mit 120 zu 59 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für ein solches
Beschwerderecht aus. 
Schliesslich lösten auch die Übergangsbestimmungen lange Diskussionen aus. So war
sich der Rat nicht einig, ob das Inkrafttreten des Gesetzes an die Inkraftsetzung der
Änderung des KVG bezüglich EFAS geknüpft werden soll oder nicht. Eine Minderheit
Gysi (sp, SG) sprach sich gegen eine solche Koppelung aus, da EFAS sehr umstritten sei
und die Änderung der Zulassungssteuerung aufgrund ihrer Wichtigkeit nicht
aufgeschoben werden solle. Dass es zu einer solchen Verknüpfung gekommen sei,
führte Gysi auf das Lobbying der Krankenversicherungen zurück. Obwohl auch der
Gesundheitsminister den Nationalrat bat, auf eine Verknüpfung der beiden Themen zu
verzichten, stimmte der Nationalrat mit 123 zu 53 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) im
Sinne der Kommissionsmehrheit für eine Verknüpfung. Mit 128 zu 40 Stimmen bei 13
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Vorlage in der Gesamtabstimmung an. Die Nein-
Stimmen stammten allesamt aus dem links-grünen Lager, jedoch entschieden sich zehn
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SP sowie zwei der Grünen und einer der
SVP, sich der Stimme zu enthalten. 4

Im September 2018 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des
Postulats Darbellay (cvp, VS) zu den Kriterien für die Repräsentativität bei der
Unterzeichnung von Tarifverträgen. Die Frage nach der Repräsentativität sei nur für die
gesamtschweizerisch einheitlichen Tarifstrukturen relevant, befand der Bundesrat im
Bericht und beschränkte seine Analyse folglich auf die Einzelleistungstarifstrukturen
sowie auf die Strukturen für die pauschale Vergütung der stationären Behandlung. Das
Kriterium der Repräsentativität sei gesetzlich nicht verankert, ergebe sich aber aus der
Einheitlichkeit der Tarifstruktur, erklärte der Bundesrat. Der Abschluss eines
Tarifvertrags bedürfe grundsätzlich keiner Mindestkriterien, er solle sich aber auf einen
breiten Konsens stützen. Die Revision einer Tarifstruktur müsse jedoch in einem
Tarifvertrag erfolgen, der von allen «massgeblichen Tarifpartnern» unterzeichnet
werden müsse. Die Frage, ob eine Mehrheit der Tarifpartner zustimmen müsse oder ob
es ausreichend sei, wenn die übrigen Tarifpartner zumindest angehört würden, werde
überdies in den Gutachten von Dr. iur. Markus Moser, eingeholt durch das BAG, und
Prof. Dr. Bernhard Rütsche, beauftragt von Curafutura, uneinheitlich beantwortet.
Folglich entschied der Bundesrat, zukünftig das Kriterium der Repräsentativität
dadurch in Betracht zu ziehen, dass er von einer Minderheit der Tarifpartner vorgelegte
Verträge prüfe und bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen die Tarifstruktur per
Verordnung als gesamtschweizerisch einheitlich festlege. 
Nach Vorliegen des Berichts stimmte der Nationalrat der vom Bundesrat beantragten
Abschreibung des Postulats in der Sommersession 2019 stillschweigend zu. 5

BERICHT
DATUM: 14.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 beriet das Parlament die parlamentarische Initiative für eine
befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Art. 55 KVG. Zuvor hatte
sich der Bundesrat in einer Stellungnahme für die Vorlage ausgesprochen, weil damit
für den Fall einer Verzögerung bei der Änderung des KVG bezüglich der Zulassung von
Leistungserbringenden (BRG 18.047) ein Zeitraum ohne Zulassungsbeschränkung
verhindert werden könne. Die Detailberatung des Bundesratsgeschäfts müsse jedoch
umgehend angegangen werden, betonte der Bundesrat. Im erstbehandelnden
Nationalrat erläuterten die Kommissionssprecher Nantermod (fdp, VS) und Hess (bdp,
NR) sowie Gesundheitsminister Berset noch einmal die Geschichte der
Zulassungsbeschränkung, ihre Relevanz und die Notwendigkeit einer weiteren – letzten
– Verlängerung derselben. Diskussionslos und stillschweigend genehmigte der Rat die
Vorlage in der Detailberatung und übergab sie mit 160 zu 1 Stimme in der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Gesamtabstimmung dem Zweitrat. Ein ähnliches Bild präsentierte sich im Ständerat,
der die Initiative am folgenden Tag in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 36 zu 0
Stimmen guthiess. Auch die Schlussabstimmungen stellten keine grossen Hürden mehr
dar, mit 194 zu 1 Stimme respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
verabschiedete das Parlament die erneute, befristete Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung für Ärzte. Einzig Lukas Reimann (svp, SG) lehnte die
Verlängerung ab, während Hannes Germann (svp, SH) und Martin Schmid (fdp, GR) sich
ihrer Stimme enthielten. 6

Im September 2018 nahm der Bundesrat zum Entwurf der SGK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) für eine Stärkung der Selbstverantwortung
im KVG Stellung. Er erklärte seine Unterstützung für den Minderheitsantrag Carobbio
Guscetti (sp, TI) auf Nichteintreten, da das strategische Wechseln der Franchisen
gemäss dem Bericht der SGK-NR nur in 0.17 Prozent der Fälle vorkomme und die
Krankenversicherungen dadurch jährlich lediglich CHF 5 Mio. einsparen könnten.
Diesem geringen Vorteil stünden jedoch zahlreiche Nachteile gegenüber, etwa eine
Schwächung der Selbstverantwortung durch häufigere Wahl der Grundfranchise,
Mehrkosten für EL und Sozialhilfe und somit auch für Kantone und Gemeinden sowie
ein administrativer Mehraufwand für die Krankenversicherungen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Nationalrat den Entwurf. Als
Kommissionssprecher betonten Philippe Nantermod (fdp, VS) und Heinz Brand (svp, GR)
noch einmal den Nutzen der Vorlage: Das opportunistische «Franchisenhüpfen» müsse
gestoppt werden, auch wenn es sich dabei um ein untergeordnetes Problem handle.
Barbara Gysi (sp, SG) kritisierte im Namen der Minderheit Carobbio Guscetti vor allem
das Verhalten der Kommission, die trotz mehrheitlich negativer
Vernehmlassungsantworten keinen der Kritikpunkte in die Vorlage aufgenommen hatte.
Mit 111 zu 68 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Nationalrat für Eintreten auf
die Vorlage aus. Während die SP- und die Grünen-Fraktion Eintreten geschlossen
ablehnten, war die Situation aufseiten der Bürgerlichen weniger deutlich. Gespalten
zeigte sich insbesondere die FDP-Fraktion, aber auch in der SVP- und der CVP-Fraktion
lehnten einzelne Personen eine Behandlung der Vorlage ab. Knapper scheiterte der
Antrag Grüter (svp, LU) auf Rückweisung an die Kommission: Mit 86 zu 81 Stimmen bei 13
Enthaltungen stimmte der Rat für die Behandlung der Vorlage, wobei hier die Fronten
quer durch die meisten Fraktionen verliefen. 
In der Detailberatung versuchte eine Minderheit Ruiz (sp, VD), eine Ausnahmeklausel für
Personen, bei denen neu eine chronische oder schwere Krankheit diagnostiziert wurde,
zu schaffen. Eine solche lehnte der Nationalrat jedoch mit 118 zu 56 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. Ebenfalls abgelehnt wurde eine vom Bundesrat vorgeschlagene und von
der Kommissionsmehrheit unterstützte Pflicht für die Krankenversicherungen, die
Versicherten zwei Monate vor Ablauf der Frist auf ihre Wahlmöglichkeit hinzuweisen.
Mit 112 zu 62 Stimmen (3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer einer Minderheit
Humbel (cvp, AG), welche unter anderem die Kosten für die Versicherungen «ohne
Mehrwert für die Versicherten» scheute. Mit 113 zu 60 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
verabschiedete der Rat die Vorlage in der Gesamtabstimmung. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Die SGK-SR empfahl in ihrem im April 2019 erschienenen Bericht die Motion ihrer
Schwesterkommission «MiGeL-Produkte. Inrechnungstellung durch Erbringer von
Pflegeleistungen» mit 10 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zur Annahme. Die
Bundesverwaltungsgerichtsentscheide von September und November 2017 hätten für
grosse Probleme in der Praxis gesorgt, daher müsse die Situation dringend bereinigt
werden. Der Bundesrat habe die Kommission über den Stand der Arbeiten informiert
und man befürworte seinen Lösungsvorschlag, erklärte die SGK. Mit der Motion solle der
Bundesrat nun veranlasst werden, «die Neuregelung der Vergütung von
Pflegematerialien rasch an die Hand zu nehmen», erklärte Joachim Eder (fdp, ZG) dem
Ständerat in der Sommersession 2019 für die Kommission. In der Folge meldeten sich
zahlreiche Sprecher zu Wort und betonten die Dringlichkeit einer Lösung im «Migel-
Chaos», wie es Martin Schmid (fdp, GR) formulierte. Entsprechend stimmte der Rat
anschliessend auch einstimmig (38 zu 0 Stimmen) für eine Annahme der Motion. 8

MOTION
DATUM: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) Mo. 12.3609: AB NR, 2012, S. 1792.
2) AB SR, 2013, S. 225.
3) AB NR, 2013, S. 1326; TG, 7.3.13.
4) AB NR, 2018, S. 2153 ff.; Medienmitteilung SGK-NR vom 31.8.18
5) Bericht BR vom 14.9.18; Moser (2017). Stellungnahme zu Fragen des Tarifrechts; Rütsche (2018). Genehmigung und
Festsetzung von Tarifstrukturen für Einzelleistungstarife.
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